
 

  

S 12 KA 19/20

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hessen
Sozialgericht Sozialgericht Marburg
Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten
Abteilung -
Kategorie Gerichtsbescheid
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Vertragsarzt

Honorarberichtigung
Telematikinfrastruktur
Praxisaufgabe
Zulassungsende

Leitsätze Ein Vertragsarzt, der zum 31.03.2019
seine Zulassung beendet, ist von der
Verpflichtung zum Anschluss an die
Telematikinfrastruktur für das Quartal
I/19 zu befreien (analog § 291 Abs. 2b
Satz 16 SGB V i.d.F. des Art. 15a Gesetz
zur Stärkung des Pflegepersonals
<Pflegepersonal-Stärkungsgesetz –
PpSG> vom 11.12.2018, BGBl. I 2018,
2394).

Normenkette SGB V § 291 IIb 16
i. d. F. des Art. 15a Gesetz zur Stärkung
des Pflegepersonals (Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz – PpSG) vom 11.12.2018

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 KA 19/20
Datum 09.12.2020

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

1.Â Â  Â Unter Aufhebung des Bescheids der Beklagten vom 06.05.2019 in der
Gestalt des Widerspruchbescheides vom 11.12.2019 wird die Beklagte verurteilt,
den KlÃ¤ger von der Verpflichtung zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur
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fÃ¼r das Quartal I/19 zu befreien.Â 

2.Â Â  Â Die Beklagte hat die notwendigen Verfahrenskosten zu tragen.

3.Â Â  Â Die Berufung wird nicht zugelassen.Â 

4.Â Â  Â Der Streitwert wird auf 641,88 â�¬ festgesetzt.
Â 
Tatbestand

Die Beteiligten streiten um eine Sonderregelung im Rahmen der
Telematikinfrastruktur fÃ¼r das Quartal I/19.

Der KlÃ¤ger war als Internist mit Schwerpunkt Pneumologie zur vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung mit Praxissitz in A-Stadt zugelassen und Mitglied der Beklagten. Er
verzichtete mit Schreiben vom 21.06.2018 auf seine Zulassung zum 31.03.2019
unter dem Vorbehalt einer Nachfolgeregelung. Der Zulassungsausschuss fÃ¼r
Ã�rzte in Hessen bewilligte mit Beschluss vom 28.08.2018 die DurchfÃ¼hrung eines
Nachbesetzungsverfahrens.Â 

Die Beklagte teilte dem KlÃ¤ger mit Schreiben vom 24.04.2019 mit, sie habe in den
letzten Wochen wiederholt auf die Notwendigkeit der Bestellung der Komponenten
fÃ¼r den Anschluss an die Telematikinfrastruktur hingewiesen. Der KlÃ¤ger habe in
seinen Abrechnungsdaten weder einen Versichertenstammdatenabgleich noch
einen Nachweis der fristgerechten Bestellung der TI-Komponenten erbracht. Sie sei
deshalb gezwungen, das Honorar ab dem Quartal I/19 um ein Prozent zu kÃ¼rzen.
Sollte er indes die TI-Komponenten fristgerecht bestellt haben, sollte dies
nachgewiesen werden, um den Honorarabzug zu vermeiden.Â 

Der KlÃ¤ger teilte der Beklagten unter Datum vom 28.04.2019 mit, wegen der
Beendigung seiner vertragsÃ¤rztlichen Zulassung zum 31.03.2019 habe er keine
Notwendigkeit gesehen, sich eine TI-Infrastruktur zu beschaffen. Da er auch keinen
direkten Praxisnachfolger habe, hÃ¤tte es zukÃ¼nftig auch keinen anderen Nutzer
dieser TI-Infrastruktur gegeben. Es leuchte ein, dass er die FÃ¶rderungsgelder fÃ¼r
die-TI-Infrastruktur nicht in Anspruch habe nehmen wollen. Er fordere die Beklagte
deshalb auf, von der ihm angedrohten KÃ¼rzung abzusehen.

Die Beklagte lehnte mit Bescheid vom 06.05.2019 den Antrag auf eine
Sonderregelung im Rahmen der Telematikinfrastruktur ab. Zur BegrÃ¼ndung
fÃ¼hrte sie aus, nach Â§ 1 Abs. 1 Satz 3 Richtlinie der KassenÃ¤rztlichen
Bundesvereinigung fÃ¼r den Einsatz von IT-Systemen in der Arztpraxis zum Zweck
der Abrechnung gemÃ¤Ã� Â§ 295 Abs. 4 SGB V sei es verpflichtend, die Abrechnung
online einzureichen und dies im sicheren Netz der KVen. Nach dem E-Health-Gesetz
seien alle Praxen beim Einlesen der Gesundheitskarten verpflichtet, die
Versichertendaten zu Ã¼berprÃ¼fen. Die Voraussetzung fÃ¼r dieses
Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) sei der Anschluss an die
Telematikinfrastruktur. Die an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmenden
Ã�rzte, die das VSDM ab dem 01.01.2019 nicht durchfÃ¼hrten, sei die VergÃ¼tung
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vertragsÃ¤rztlicher Leistungen nach Â§ 291 Abs. 2b Satz 14 SGB V pauschal um 1
Prozent so lange zu kÃ¼rzen, bis sie das VSDM durchfÃ¼hrten. Von dieser
HonorarkÃ¼rzung sei bis zum 30.06.2019 abzusehen, wenn der an der
vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmende Arzt gegenÃ¼ber der zustÃ¤ndigen
KassenÃ¤rztlichen Vereinigung nachweise, dass er bereits vor dem 01.04.2019 die
Anschaffung der erforderlichen Ausstattung fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung des VSDM
vertraglich vereinbart habe. Weitere Sonderregelungen bzw. Ausnahmen seien nicht
vorgesehen. Aufgrund der Finanzierungsvereinbarung des GKV-Spitzenverbandes
mit der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung wÃ¼rden entsprechend der
jeweiligen Voraussetzungen Erstausstattung, Anschlusskosten etc. erstattet werden,
sodass der VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeitsgrundsatz insoweit gewahrt werde.Â 

Hiergegen legte der KlÃ¤ger mit Schreiben seines ProzessbevollmÃ¤chtigten vom
04.06.2019 Widerspruch ein. Er trug vor, die Beklagte lasse auÃ�er acht, dass er
zum 31.03.2019 seine kassenÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit aufgegeben und seine Praxis
geschlossen habe, weshalb er die Telematikinfrastruktur nicht mehr nutzen kÃ¶nne.
Die pauschale KÃ¼rzung des Honorars solle VertragsÃ¤rzte dazu anhalten,
mÃ¶glichst schnell eine Ã�berprÃ¼fung der versicherten Daten vorzunehmen,
wobei dieses Versichertenstammdatenmanagement Ã¼ber den Anschluss an die
Telematikinfrastruktur erfolgen mÃ¼sse. Ihm kÃ¶nne nicht zugemutet werden,
angesichts seiner bereits feststehenden Praxisaufgabe nicht unerhebliche
Investitionen zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur vorzunehmen in der
Gewissheit, dass diese Infrastruktur fÃ¼r ihn zu keinem Zeitpunkt einen Nutzen
haben werde.Â 

Die Beklagte kÃ¼rzte im Honorarbescheid fÃ¼r das Quartal I/19 das Honorar des
KlÃ¤gers um 641,88 â�¬, wogegen der KlÃ¤ger am 19.09.2019 ebf. Widerspruch
einlegte, Ã¼ber den die Beklagte noch nicht entschieden hat.Â 

Die Beklagte wies mit Widerspruchsbescheid vom 11.12.2019 den Widerspruch
gegen den Bescheid zum Antrag auf Sonderregelung im Rahmen der
Telematikinfrastruktur fÃ¼r das Quartal I/19 aus den GrÃ¼nden des
Ausgangsbescheids als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck.Â 

Hiergegen hat der KlÃ¤ger am 02.09.2019 die Klage erhoben. Er ist weiterhin der
Auffassung, wegen seiner Praxisaufgabe hÃ¤tte von ihm nicht mehr die
Telematikausstattung verlangt werden dÃ¼rfen. ErgÃ¤nzend zu seinen
AusfÃ¼hrungen im Verwaltungsverfahren trÃ¤gt er vor, Â§ 291 Abs. 2b Satz 16 sei
teleologisch mit dem Ergebnis zu reduzieren, dass von einer HonorarkÃ¼rzung
abzusehen sei, da der Gesetzgeber keine Regelung fÃ¼r die Ã�rzte getroffen habe,
die bereits zum 31.03.2019 ihre TÃ¤tigkeit aufgegeben hÃ¤tten. Der Gesetzgeber
habe von einer Regelung abgesehen, weil es fÃ¼r ihn selbstverstÃ¤ndlich gewesen
sei, dass bei einer Praxisaufgabe keine Sanktionen auferlegt werden kÃ¶nnten.
HÃ¤tte er nicht bereits im Vorfeld und weit vor dem 31.03.2019 gewusst, dass er
seine Praxis schlieÃ�en werde, hÃ¤tte er selbstverstÃ¤ndlich den Anschluss an die
Telematikinfrastruktur vorgenommen. So aber habe er davon ausgehen kÃ¶nnen,
dass eine Verpflichtung fÃ¼r ihn nicht mehr bestehe.Â 
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Der KlÃ¤ger beantragt,Â 

den Bescheid der Beklagten vom 06.05.2019 in der Gestalt des
Widerspruchbescheides vom 11.12.2019 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihn von der Verpflichtung zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur
fÃ¼r das Quartal I/19 zu befreien.Â 

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist unter weitgehender Wiederholung und Vertiefung ihrer AusfÃ¼hrungen im
angefochtenen Widerspruchsbescheid weiterhin der Auffassung, die gesetzlichen
Vorgaben lieÃ�en eine Ausnahmeregelung fÃ¼r den KlÃ¤ger nicht zu. ErgÃ¤nzend
trÃ¤gt sie vor, Stichtag fÃ¼r die verbindliche EinfÃ¼hrung des
Versichertenstammdatenmanagements sei der 01.01.2019, nicht der 31.03.2019
gewesen. Bei der Ausnahme handele es sich um eine Kulanzregelung, unter die der
KlÃ¤ger nicht falle. Gerade das Versichertenstammdatenmanagement diene der
Optimierung der Versorgungswirtschaftlichkeit.Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Ã¼brigen Inhalt der Gerichts- und
beigezogenen Verwaltungsakte Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Kammer konnte ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid nach 
Â§ 105 SGG entscheiden. Die Sache hat keine Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher oder
rechtlicher Art, und der Sachverhalt ist geklÃ¤rt. Die Kammer hat die Beteiligten
hierzu mit VerfÃ¼gung vom 26.10.2020 angehÃ¶rt.Â 

Die Klage ist zulÃ¤ssig, denn sie ist insbesondere form- und fristgerecht bei dem
zustÃ¤ndigen Sozialgericht erhoben worden.Â 

Die Klage ist auch begrÃ¼ndet. Der Bescheid der Beklagten vom 06.05.2019 in der
Gestalt des Widerspruchbescheides vom 11.12.2019 ist rechtswidrig und war
aufzuheben. Der KlÃ¤ger hat einen Anspruch auf Befreiung von der Verpflichtung
zum Anschluss an die Telematikinfrastruktur fÃ¼r das Quartal I/19. Der Klage war
daher stattzugeben.Â 

Eine ausdrÃ¼ckliche Anspruchsgrundlage fÃ¼r die hier strittige Sonderregelung
sieht Â§ 291 SGB V i. d. F. des Art. 15a Gesetz zur StÃ¤rkung des Pflegepersonals
(Pflegepersonal-StÃ¤rkungsgesetz â�� PpSG) vom 11.12.2018, BGBl. I 2018, 2394
nicht vor. Sie folgt aber aus der analogen Anwendung des Â§ 291 Abs. 2b Satz 16
SGB V. Danach ist der KlÃ¤ger von der Beklagten von der Verpflichtung zum
Anschluss an die Telematikinfrastruktur fÃ¼r das Quartal I/19 zu befreien.Â 

Die an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmenden Ã�rzte, Einrichtungen
und medizinischen Versorgungszentren haben die fÃ¼r die Abrechnung der
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Leistungen notwendigen Angaben der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung im Wege
elektronischer DatenÃ¼bertragung oder maschinell verwertbar auf DatentrÃ¤gern
zu Ã¼bermitteln (Â§ 295 Abs. 4 Satz 1 SGB V).Â 

Nach Â§ 291 Abs. 2b Satz 3 SGB V prÃ¼fen die an der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung teilnehmenden Ã�rzte, Einrichtungen und ZahnÃ¤rzte bei der
erstmaligen Inanspruchnahme ihrer Leistungen durch einen Versicherten im Quartal
die Leistungspflicht der Krankenkasse durch Nutzung der Dienste nach Satz 1.
Dabei handelt es sich um Dienste, die die Krankenkassen anzubieten haben, mit
denen die Leistungserbringer die GÃ¼ltigkeit und die AktualitÃ¤t der Daten nach
Absatz 1 und 2 bei den Krankenkassen online Ã¼berprÃ¼fen und auf der
elektronischen Gesundheitskarte aktualisieren kÃ¶nnen (Â§ 291 Abs. 2b Satz 1 SGB
V). Diese Dienste mÃ¼ssen auch ohne Netzanbindung an die
Praxisverwaltungssysteme der Leistungserbringer online genutzt werden kÃ¶nnen
(Â§ 291 Abs. 2b Satz 2 SGB V). Dazu ermÃ¶glichen sie den Online-Abgleich und die
Â Aktualisierung der auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeicherten Daten
nach Absatz 1 und 2 mit den bei der Krankenkasse vorliegenden aktuellen Daten
(Â§ 291 Abs. 2b Satz 4 SGB V). Die PrÃ¼fungspflicht besteht ab dem Zeitpunkt, ab
dem die Dienste nach Satz 1 sowie die Anbindung an die Telematikinfrastruktur zur
VerfÃ¼gung stehen und die Vereinbarungen nach Â§ 291a Absatz 7a und 7b
geschlossen sind (Â§ 291 Abs. 2b Satz 5 SGB V). Die Mitteilung der
durchgefÃ¼hrten PrÃ¼fung ist Bestandteil der an die KassenÃ¤rztliche oder
KassenzahnÃ¤rztliche Vereinigung zu Ã¼bermittelnden Abrechnungsunterlagen
nach Â§ 295 (Â§ 291 Abs. 2b Satz 12 SGB V). Den an der vertragsÃ¤rztlichen
Versorgung teilnehmenden Ã�rzten, Einrichtungen und ZahnÃ¤rzten, die die
PrÃ¼fung nach Satz 3 ab dem 1. Januar 2019 nicht durchfÃ¼hren, ist die
VergÃ¼tung vertragsÃ¤rztlicher Leistungen pauschal um 1 Prozent so lange zu
kÃ¼rzen, bis sie die PrÃ¼fung nach Satz 3 durchfÃ¼hren (Â§ 291 Abs. 2b Satz 14
SGB V). Das Bundesministerium fÃ¼r Gesundheit kann die Frist nach Satz 14 durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates verlÃ¤ngern (Â§ 291 Abs. 2b
Satz 15 SGB V). Von der KÃ¼rzung nach Satz 14 ist bis zum 30. Juni 2019
abzusehen, wenn der an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmende Arzt
oder Zahnarzt oder die an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmende
Einrichtung gegenÃ¼ber der jeweils zustÃ¤ndigen KassenÃ¤rztlichen Vereinigung
nachweist, bereits vor dem 1. April 2019 die Anschaffung der fÃ¼r die PrÃ¼fung
nach Satz 3 erforderlichen Ausstattung vertraglich vereinbart zu haben (Â§ 291 Abs.
2b Satz 16 SGB V).Â 

Nach Â§ 15 Abs. 6 Satz 2 SGB V mÃ¼ssen die Krankenkassen einem Missbrauch der
elektronischen Gesundheitskarten durch geeignete MaÃ�nahmen entgegenwirken.
In ErgÃ¤nzung zu dieser Verpflichtung regelt Â§ 291 Abs. 2b im Einzelnen die
Verpflichtung der Krankenkassen, Dienste anzubieten, mit denen die
Leistungserbringer die GÃ¼ltigkeit und AktualitÃ¤t der Daten nach den AbsÃ¤tzen 1
und 2 bei den Krankenkassen online Ã¼berprÃ¼fen und auf der elektronischen
Gesundheitskarte aktualisieren kÃ¶nnen. Gleichzeitig dient diese Ã�berprÃ¼fung
auch der VerwaltungsÃ¶konomie, kÃ¶nnen doch auf diese Weise Aktualisierungen
erfolgen, ohne dass etwa die elektronische Gesundheitskarte ausgetauscht werden
muss (vgl. Freudenberg in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, 4. Aufl., Â§ 291 SGB V ,
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Rn. 54).Â 

Nach den genannten Vorschriften ist die Telematikinfrastruktur nach dem
31.12.2018 vorzuhalten, um eine HonorarkÃ¼rzung zu vermeiden. Â§ 291 Abs. 2b
Satz 16 SGB V verlÃ¤ngert diese Frist aber bis zum 30.06.2019, wenn
nachgewiesen wird, die Anschaffung bereits vor dem 01.04.2019 vertraglich
vereinbart zu haben. Der Gesetzgeber setzt sich damit mit dem Gesetz zum Ziel,
dass jedenfalls eine vollstÃ¤ndige â�� flÃ¤chendeckende â�� Ausstattung aller
VertragsÃ¤rzte erst ab dem 01.07.2019, also dem Quartal III/19 erreicht wird. Es
rÃ¤umt den VertragsÃ¤rzten damit eine Nachfrist fÃ¼r den Fall ein, dass die
Bestellung noch im Quartal I/19 erfolgt, die Auslieferung aber u. U. erst im
Folgequartal erfolgen kann. Die mit der HonorarkÃ¼rzung flankierte
Anschaffungsverpflichtung dient damit dazu, die flÃ¤chendeckende Ausstattung bis
zum Quartal III/19 zu erreichen, wobei bis zum Ende des Quartals I/19 der
Vertragsarzt lediglich die Verpflichtung zur Anschaffung eingegangen sein muss. In
diesem Fall bedarf es im Quartal I/19 noch keinen Anschluss an die
Telematikinfrastruktur. Diesem Fall ist aber der Fall der Praxisaufgabe jedenfalls bis
zum Ablauf des Quartals I/19 gleichzustellen. Insofern fehlt im Gesetz eine Regelung
fÃ¼r die VertragsÃ¤rzte, die ihre TÃ¤tigkeit bis zum Ablauf des Quartals I/19
aufgeben.Â 

FÃ¼r den Vertragsarzt, der seine vertragsÃ¤rztliche TÃ¤tigkeit bis zum Ablauf des
Quartals I/19 aufgibt, wÃ¤re die rechtzeitige Anschaffung zum 31.12.2018 nur fÃ¼r
ein Quartal von Nutzen. Soweit der Gesetzgeber nunmehr von einer Anschaffung bis
zum 31.12.2018 absieht, sofern die Bestellung im Quartal I/19 erfolgt, wird die
Regelung fÃ¼r den die Praxis aufgebenden Arzt sinnlos. Er mÃ¼sste etwas kaufen,
fÃ¼r das er offensichtlich keinen Nutzen hat. Insofern macht es jedenfalls dann
keinen Sinn, den die Praxis aufgebenden Arzt noch fÃ¼r das Quartal I/19 zur
Anschaffung zu verpflichten, wenn der Gesetzgeber den weiterhin tÃ¤tigen Ã�rzten
dies insofern freigestellt hat, als diese erst im Quartal I/19 die Bestellung
vorgenommen haben. Der Gesetzgeber geht selbst davon aus, dass die
flÃ¤chendeckende Ausstattung erst zum 30.06.2020 erreicht werden kann. Auch die
Sanktionierung aufgrund der HonorarkÃ¼rzung dient nicht in erster Linie der
Anschaffung der Telematikinfrastruktur zum 01.01.2019, sondern erst zum
01.07.2019.Â 

Auch aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich, dass der Gesetzgeber die
Problematik der Praxisaufgabe nicht gesehen bzw. jedenfalls nicht thematisiert hat
und insofern eine GesetzeslÃ¼cke besteht.Â 

In der GesetzesbegrÃ¼ndung weist der Gesetzgeber darauf hin, dass mit der
Ã�nderung des Datums in Satz 14 die bereits durch Rechtsverordnung des
Bundesministeriums fÃ¼r Gesundheit mit Zustimmung des Bundesrates
verlÃ¤ngerte Frist gesetzlich nachvollzogen werde (Verordnung zur VerlÃ¤ngerung
der Frist nach Â§ 291 Absatz 2b Satz 14 des FÃ¼nften Buches Sozialgesetzbuch
vom 13. November 2017, BGBl. I S.3774). Satz 14 setze den 1. Januar 2019 als
Termin fest, ab dem die an der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung teilnehmenden
Ã�rzte, Einrichtungen und ZahnÃ¤rzte die Online-PrÃ¼fung und Â Aktualisierung

                               6 / 7

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/291.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/291.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_V/291.html
https://dejure.org/BGBl/BGBl%20I%202017,%203774


 

der Versichertenstammdaten (Versichertenstammdatendienst) durchzufÃ¼hren
hÃ¤tten. Sofern ab diesem Zeitpunkt der Versichertenstammdatendienst nicht
durchgefÃ¼hrt werde, sei die VergÃ¼tung vertragsÃ¤rztlicher Leistungen nach Satz
14 pauschal um 1 Prozent so lange zu kÃ¼rzen, bis die PrÃ¼fung durchgefÃ¼hrt
werde. Der Anschluss der Arzt- und Zahnarztpraxen an die Telematikinfrastruktur
(Rollout) und damit die Ausstattung der Praxen mit der fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung
des Versichertenstammdatendienstes erforderlichen Ausstattung habe im
Dezember 2017 begonnen. Entgegen den ursprÃ¼nglichen Annahmen habe die
Entwicklung einer ausreichenden Angebots- und Wettbewerbssituation mehr Zeit in
Anspruch genommen, so dass eine flÃ¤chendeckende Anbindung aller zur
DurchfÃ¼hrung des Versichertenstammdatendienstes Verpflichteten nicht bis zum
1. Januar 2019 erreichbar sei. Daher solle die KÃ¼rzung der VergÃ¼tung fÃ¼r die
NichtdurchfÃ¼hrung des Versichertenstammdatendienstes nach dem neuen Satz
16 dann nicht vorgenommen werden, wenn die hierfÃ¼r erforderliche Ausstattung
der Praxis mit dem Anbieter bis Ende MÃ¤rz 2019 vertraglich vereinbart worden sei.
Der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit einem Anbieter der
erforderlichen Komponenten sei gegenÃ¼ber der zustÃ¤ndigen KassenÃ¤rztlichen
oder KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das Absehen von der
KÃ¼rzung sei zeitlich begrenzt bis zum 30. Juni 2019. Nach diesem Zeitpunkt greife
die Sanktion nach Satz 14, solange der Versichertenstammdatendienst nicht
durchgefÃ¼hrt werde (vgl. BT-Drs. 19/5593, S. 122 zu Nr. 15a. ).

Nach allem war der Klage sattzugeben.Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 197a SGG i. V. m. Â§ 154 Abs. 1 VwGO. Der
unterliegende Teil trÃ¤gt die Kosten des Verfahrens.

GrÃ¼nde zur Zulassung der Berufung liegen nicht vor (Â§ 144 Abs. 2 SGG). Es
handelt sich um eine Einzelfallentscheidung ohne grundsÃ¤tzliche Bedeutung.

Die Streitwertfestsetzung erging durch Beschluss der Kammer.Â 

In Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit ist, soweit nichts anderes
bestimmt ist, der Streitwert nach den sich aus dem Antrag des KlÃ¤gers fÃ¼r ihn
ergebenden Bedeutung der Sache nach Ermessen zu bestimmen. Bietet der Sach-
und Streitwert fÃ¼r die Bestimmung des Streitwerts keine genÃ¼genden
Anhaltspunkte, was vorliegend der Fall ist, so ist ein Streitwert von 5.000,00 Euro
anzunehmen (Â§ 52 Abs. 1 und 2 GKG). Der Streitwert wird auch in diesem
Verfahren von der aus der fehlenden Befreiung folgenden HonorarkÃ¼rzung fÃ¼r
das Quartal I/19 bestimmt.

Erstellt am: 19.01.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drs.%2019/5593#Seite=122
https://dejure.org/gesetze/SGG/197a.html
https://dejure.org/gesetze/VwGO/154.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/144.html
https://dejure.org/gesetze/GKG/52.html
http://www.tcpdf.org

